


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan 301 
- Norf, Müggenburgstraße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 18.09.1982 Es gilt die BauNVO 1977 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen 

Die gemäß § 3 (3) BauNVO vorgesehenen Ausnahmen werden gemäß § 1 (6) 1 derselben Verord-
nung nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
Gemäß § 3 (4) BauNVO sind im Bebauungsplan nur Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnun-
gen zulässig. 
Garagen und Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen bzw. auf den im Bebauungs-
plan besonders ausgewiesenen Flächen zulässig. Nebenanlagen gemäß § 14 (1) BauNVO sind 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nicht gestattet. 

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Um ein gestalterisch befriedigendes Gesamtbild zu erreichen, werden aufgrund § 103 (3) der BauO 
NW in der Fassung vom 15.7.1976 (GV NW S. 264) in Verbindung mit § 9 (4) BBauG und § 4 der  
1. Durchführungsverordnung zum BBauG vom 29.11.1960 (GV NW S. 433) in der Fassung der Ver-
ordnung vom 21.4.1970 (GV NW S. 229) folgende bauordnungsrechtliche (gestalterische) Fest-
setzungen Bestandteil des Bebauungsplanes: 

Außenwände 

Sämtliche Außenwände sind in Ziegelrohbau- oder Ziegelverblendbauweise auszuführen. 
Einzelne andersartige Fassadenteile in Beton, Waschbeton, Putz, Schiefer oder Holz sind zu-

lässig, wenn sie sich dem Baukörper gestalterisch einordnen. 

Dächer 

Nur bei 1-geschossigen Gebäuden sind Drempel bis zu einer Höhe von 0,60 m zulässig. 
Dachaufbauten sind allgemein bis zu einer Gesamtlänge von 1/3 der Trauflänge zulässig. 

Außenanlagen 

Die im Plan als „Art der Einfriedigung" gekennzeichneten Flächen sind zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche nur mit einem Rasenkantstein zu begrenzen. 
Als straßenseitige Einfriedigung sind Waldlattenzäune und Mauern, 0,80 m hoch zulässig. 
Für die rückwärtige und seitliche Einfriedigung zwischen Hausgärten und Grünflächen sind 
Maschendrahtzäune und Waldlattenzäune, 0,80 m hoch zulässig. Zur Schließung von kurzen 
Lücken (max. 3,00 m) zwischen Wohnhäusern und Garagen sind Mauern bis zu 2,00 m Höhe 
gestattet. 
Terassentrennwände dürfen max. 2,00 m hoch und 4,00 m lang ausgeführt werden und sind 
hausgruppenweise einheitlich in Holzkonstruktion, Metallrahmen mit Glasfüllung oder Mauer-
werkscheibe zu gestalten. 

Garagen 

Die im Plan ausgewiesenen Garagengruppen sind insgesamt einheitlich in Ziegelrohbau- oder 
Ziegelverblendbauweise mit Flachdach zu errichten. 



Außenmaße: 3,00m x 6,00m 
Pfeilerbreite: 62,5cm, am Ende 31,5cm 
Höhe des Mauerwerks: = Türhöhe: 212,5cm 
Sockelhöhe: = Oberkante Fußboden :mindestens 10cm über Straßen-

höhe 
Umlaufender Sichtbetonbalken: 32,5cm, einheitlich gestrichen 
Sichtblende des Abdeckbleches: Höhe 7cm 
Dachentwässerung: innen 
Tore: in Konstruktion, Material und Anstrich gruppenweise einheit-

lich 

Die Garagenvorplätze sind ebenso wie die Fußwege aus Betonformsteinpflaster herzustellen. 

* Die aufgrund der Verfügung des Regierungspräsidenten vom 13.01.1982 geänderten Fest-
setzungen, wurden in den Text eingearbeitet. 




